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Behördliche Datenschutzbeauftragte



EU-WEITE RECHTSPFLICHT (2019/137)

 Verpflichtung zur Implementierung eines Hinweisgebersystem

 Hinweisgeberschutzgesetz des Bundes ist am 02.07.24 in Kraft 
getreten

- Pflicht nach dem HinSchG ist die Einrichtung einer internen Meldestelle gemäß § 12
Abs. 1 HinSchG. Für Gemeinden und Gemeindeverbände richtet sich die Pflicht zur
Einrichtung und zum Betrieb einer interner Meldestelle alles nach dem Landesrecht.

- In Baden-Württemberg ist der Erlass eines „Gesetz über die Einrichtung und den
Betrieb interner Meldestellen auf kommunaler Ebene“ beabsichtigt, aber noch nicht
erfolgt.

- Hier soll festgelegt werden, dass dieses Gesetz nur für Gemeinden und Gemeinde-
verbände mit mehr als 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern oder mehr als 50
Beschäftigten gelten soll.



Digitale Lösung der Rechtsanwaltskanzlei 
Schlatter aus HD (Prodatus GmbH):

• Erreichbarkeit 24/7 an 365 Tagen im Jahr
• unabhängig und niemandem „kollegial verpflichtet“
• Teilhabe an externem Knowhow und Erfahrung
• rechtskonformes Case-Management (z.B. Fristen)
• keine Bindung interner Personalressourcen
• keine Vertretungsregelung (Krankheit / Abwesenheit)
• kein interner Fortbildungsaufwand
• Vermeidung von Doppelstellung (HGS und Datenschutz, HGS  

und IT)
• Anschein von Interessenkollision ausgeschlossen









Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Haben Sie noch Fragen?


